
B 1612 A 

BayerisclleS 985 

Gesetz.. und Verordnullgsblatt 
Nr. 26 München, den 15. November 1994 

Datum Inhal t Seite 

7. 11. 1994 Elfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen 
Staatsregierung .......... ........ .... .......... .... ... .... ..... ... ... .................. ..... ..... .. ...... ... ..... .... .... .... ..... ...... ............ 986 

1102-2- S 

7.11.1994 Verordnung zur Umbenennung des Staats ministeriums für Wirtschaft und Verkehr in Staats-
ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie ........ ............. .... ............ ... .. ............... .. ........... .. 987 

200- 6- S 

7.11.1994 V~rordnung zur Änderung der Verordnung über die Errichtung des Staatsinstituts für Früh-
padagoglk ........................ .... .. ................................................................................................ .. ... ......... .. 987 

2211-6-1-K 

7.11.1994 Änderung der Bekanntmachung über die amtliche Veröffentlichung von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Staatsregierung und der Staatsministerien .... ............... ........ .... ...... ........ ....... 988 

1140- 1- S 



986 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 26/1994 

1102-2-S 

Elfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Geschäftsverteilung 
der Bayerischen Staatsregierung 

Vom 7. November 1994 

Auf Grund des Art. 53 der Verfassung erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Geschäftsverteilung der 
Bayerischen Staatsregierung (StRGVV) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1993 
(GVBI S . 874 , BayRS 1102-2-S) wird wie folgt geän
dert: 

1. In § 1 wird folgende Nummer 9a eingefügt: 

,, 9a) Europaangelegenheiten einschließlich der 
Koordinierung der Europapolitik, insbe
sondere - unbeschadet der Erfüllung der 
Aufgaben, die den übrigen Geschäftsberei
chen einschließlich der Wahrnehmung der 
Interessen der Staatsregierung gegenüber 
den Organen der Europäischen Gemein
schaften zugewiesen sind -

a) Beobachtung aller wichtigen politischen 
Vorgänge bei den Europäischen Gemein
schaften sowie die Sammlung und Nutz
barmachung entsprechender Informatio
nen, 

b) Herstellung von Kontakten und Pflege 
der Verbindungen der Staatsregierung 
zu den Organen der Europäischen Ge
meinschaften, zu den mit Europafragen 
befaßten deutschen Stellen in Brüssel 
und zu den bei den Europäischen Ge
meinschaften akkreditierten Personen 
und zu anderen internationalen Organi
sationen in Brüssel sowie regelmäßige 
Information der Mitglieder der Staats
regierung über die von diesen Stellen 
verfolgte allgemeine Politik und verfolg
ten Absichten, 

c) Wahrnehmung der Interessen der Staats
regierung gegenüber den Organen der 
Europäischen Gemeinschaften und wir
kungsvolle Darstellung der .~nteressen 
der Staatsregierung in der Offentlich
keit; hierzu gehört auch die Unterrich
tung interessierter Stellen in Brüssel 
über Entwicklungen in Bayern mit euro
päischem Bezug, 

d) Information vor allem der bayerischen 
Wirtschaft, insbesondere kleinerer und 
mittlerer Unternehmen, über Förde
rungsmöglichkeiten der Europäischen 
Gemeinschaften sowie Vorabklärung 
und Begleitung entsprechender Anträge 
vorOrt, 

e) wirksame und umfassende Information 
und Unterstützung der Staatsministe
rien bei der Wahrnehmung der diesen zu
gewiesenen Aufgaben gegenüber den Or
ganen der Europäischen Gemeinschaf
ten, 

f) Information des Landtags und des Se
nats über Europaangelegenheiten," . 

2. § 2 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 1 wird ,, §§ 3 bis 12" ersetzt durch 
,,§§3bis11" . 

b) Absatz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,, 5. das Staatsministerium für Wirtschaft, Ver
kehr und Technologie, " . 

c) Die Nummer 9 wird gestrichen . 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

,,4 . das außerschulische Bildungswesen (Er
wachsenenbildung), die Angelegenheiten 
des Sports und der Jugendarbeit und die 
damit zusammenhängenden Aufgaben des 
erzieherischen Jugendschutzes,". 

b) Es wird folgende Nummer 9a eingefügt: 

,, 9a) die Staatliche Orthopädische Klinik 
München und das Deutsche Herzzentrum 
München". 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Das Staatsministerium für Wirtschaft, Ver
kehr und Technologie" . 

. b) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

"Der Geschäftsbereich des Staatsministe
riums für Wirtschaft, Verkehr und Technolo
gie umfaßt die Angelegenheiten der gewerbli
chen Wirtschaft, der Technologie und das Ver
kehrswesen, insbesondere:" . 

c) In Nummer 20 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt ; folgende Nummer 21 wird an
gefügt : 

,,21. die Angelegenheiten der Technologie -
unbeschadet der Zuständigkeiten der üb
rigen Geschäftsbereiche - ." . 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 12 werden die Worte "für Wirt
schaft und Verkehr" ersetzt durch die Worte 
"für Wirtschaft, Verkehr und Technologie" . 



Bayerisch es Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 26/1994 987 

b) Nummer 13 erhält folgende Fassung: 

,,13. die Sozialhilfe, die Kriegsopferfürsorge 
und die Schwerbehindertenhilfe, " . 

c) Es wird folgende Nummer 13a eingefügt: 

,,13a) die Jugendhilfe, die Kindergärten, die 
Horte, die hortähnlichen Einrichtungen 
und den Jugendschutz, ". 

6. § 11 wird aufgehoben. Die §§ 12 und 13 werden 
§§ 11 und 12. 

7. In § 11 (neu) Abs. 1 Satz 1 wird" § § 3 bis 11" er
setzt durch ,, §§ 3 bis 10". 

§ 2 

1 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 27. Ok
tober 1994 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt 
§ 1 Nr. 3 Buchst. b am 1. Januar 1995 in Kraft. 

München, den 7 . November 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 

200-6-S 

Verordnung 
zur Umbenennung des 

Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Verkehr 

in Staatsministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Technologie 

Vom 7. November 1994 

Auf Grund des Art. 77 Abs. 1 Satz 2 der Verfas
sung erläßt die Bayerische Staatsregierung fol
gende Verordnung: 

§ 1 

Das Staatsministerium für Wirtschaft und Ver
kehr führt die Bezeichnung "Staatsministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Technologie". 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 27. Ok
tober 1994 in Kraft . . 

München, den 7. November 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 

2211-6-1-K 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Errichtung 
des Staats instituts für Frühpädagogik 

Vom 7. November 1994 

Auf Grund des Art. 77 Abs.1 Satz 2 der Verfas
sung erläßt die Bayerische Staatsregierung fol-
gende Verordnung: . 

§ 1 

Die Verordnung über die Errichtung des Staats
instituts für Frühpädagogik vom 6. Dezember 1985 
(GVBI S . 833, BayRS 2211-6-1-K), geändert durch 
§ 5 der Verordnung vom 12. Oktober 1993 (GVBl 
S . 812) wird wie folgt geändert: 

§ 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Es untersteht unmittelbar dem Staatsministe
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Gesundheit, das die für die Organisa
tion und Verwaltung erforderlichen -Anordnungen 
trifft." . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 27. Ok
tober 1994 in Kraft . 

München, den 7. November 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 
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1140-1-S 

Änderung der Bekanntmachung 
über die amtliche Veröffentlichung 

von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Staatsregierung und der Staatsministerien 

Vom 7. November 1994 

Auf Grund des Art. 43 Abs. 1 der Verfassung er
läßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
waltungsvorschrift: . 

§ 1 

Die Bekanntmachung über die amtliche Veröf
fentlichung von Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten der Staatsregierung und der Staatsministerien 
(BayRS 1140-1-S), zuletzt geändert durch Verwal
tungsvorschrift vom 22. Juni 1993 (GVBl S . 415), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 werden nach dem Wort "Staatskanz
lei" die Worte "und der Staatsministerin für 
Bundesangelegenheiten " eingefügt. 

2. § 3 Abs.1 Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fas
sung: 

"Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Staatsregierung, der Staatsministerien oder der 
Staatsministerin für Bundesangelegenheiten 
können,". 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte "für Wirtschaft und Verkehr" wer
den durch die Worte "für Wirtschaft, Verkehr 
und Technologie" ersetzt. 

b) Die Worte" - für Bundes- und Europaangele
genheiten" werden gestrichen. 

§ 2 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung 
vom 27 . Oktober 1994 in Kraft. 

München, den 7. November 1994 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 
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